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Sitzung vom 21. Juli 1966 

2744. Bau- und Niveaulinien. Am 23. Mai J 966 ersuchtr 
der Gemeindrrat Egg um Genehmigung seines Beschlusses 
vom 10. März 1966 betreffend Festsetzung von Bau- und Ni­
veaulinien an der projektierten Säntisstrasse (private Quar­
tierstrasse). Gernäss Zeugnis des Bezirksrates Uster vom 16. 
Mai 19·66 sind gegen den am 18. März 1966 im kantonalen 
Amtsblatt veröffentlichten und den betroffenen Grundeigen­
tümern schriftlich mitgetPiltrn Beschhu;s keine Rekurse ein­
gegangen. 

Die projektierte Säntisstrasse zweigt ca. 110 m südlich 
der Einmündung der Staatsstrasse II. Kl. Nr. 12 in die Staats­
strnssc I. Kl. NI'. 2 von Prsterer ab , beschreibt südlich der 
g·enannten Strasse II. Kl. eine Schleife und mündet ca .. 200 m 
in westlicher Richtung wiecler in dieselbe Strasse (II. Kl. Nr. 
12) ein. Ihrer Bedeutung entspricht der auf 20 m festgesetzte 
Baulinien.abstand. 

Die Niveaulinirn wrisrn r·i1w }Taxirnalsteigung von 10 o/c 
auf. 

Der Genrhmigung dm· Vorlage steht nichts entgegen. 
Auf Antrag dn Bauclirrktion 

beschliesst der Regierungsrat: 
I. Der Beschluss des Grrneinderates Egg vom 10. März 

] 966 betreffend Festsetzung von Bau- undNiveaulinien an der 
projektierten . Sänti~~ ass<· ( private Quartierstrasse) wird ge­
mäss den eingereichten Plänen genehmigt. 

II. Der Gemeinder.at Egg wird eingeladen, die vorste­
hende Genehmigung öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Egg unter Rücksen­
dung je eines Plancxcmplares mit Genehmigungsvermerk, 
den Bezirksrat Ust er sowie an die Direktion der öffentlichen 
Bauten. 

Zürich, den 21. Juli 1966. 

Vor dem Regierungsrate, 
Der Staatsschreiber: 

in Vertretung 
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